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 Veröffentlicht am 19.04.1995

Index

72/02 Studienrecht allgemein

Norm

AHStG §21 Abs5;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 86/12/0125 E 14. Dezember 1987 RS 2

Stammrechtssatz

Bei der Beurteilung der Anrechnung von Studien und Anerkennung von Prüfungen im Hinblick auf die Frage der

Gleichwertigkeit ist, insbesondere unter Heranziehung der jeweils zur Anwendung kommenden studienrechtlichen

Vorschriften, darzulegen, welcher Sto= in welchem Schwierigkeitsgrad und in welchem Umfang jeweils durch die zu

vergleichenden Lehrveranstaltungen vermittelt wird.
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